
Vererben nach gesetzlichem Erbrecht 
Erben der Ordnungen 1-3 

Quelle: Ruheständlers Rechtsportal

Ehepartner Geschwister 

Tante/Onkel

Erblasser

Eltern

Großeltern Großeltern

Eltern

Kinder

Enkel

Nichte/Neffe

Cousine 
Vetter 

1. Ordnung

2. Ordnung

3. Ordnung


